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RS OGH 1976/5/7 11Os18/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1976

Norm

StGB §43

Rechtssatz

Bei der beträchtlichen Schadenshöhe von ca achthunderttausend Schilling sowie der insgesamt neunfachen

Wiederholung der teils ra4niert ausgeführten diebischen Angri6e bedarf es schon aus generalpräventiven Gründen

einer unbedingten Freiheitsstrafe.
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